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1. Austauschblatt

Die operative Befragung muß in vollständiger Übereinstim
mung mit der sozialistischen Rechtsordnung gestaltet wer
den; beispielsweise muß in der Befragung alles vermieden 
werden, was der Befragte in einem späteren Strafverfähren 
gegen das MfS Vorbringen kann.

2. Befragungen von Personen, bei denen die Nutzung der unter- 
suchungstaktischen Fähigkeiten erfahrener Mitarbeiter der 
Untersuchungsabteilunq zweckmäßig erscheint.

In der Arbeit des MfS sind operative Diensteinheiten wieder
holt mit politisch-operativ und rechtlich komplizierten 
Sachverhalten konfrontiert. In derartigen Fällen wird nach 
sorgfältiger Abwägung der politischen und politisch-opera
tiven Zusammenhänge des Sachverhalts mitunter die Entschei- 
düng zur Durchführung der Befragung vori Personen getroffen. 
Es hat sich bewährt, daß operati^re^Die'nsteinheiten in die- 
sen Fällen eine Konsultation mit*der zuständigen Untersu- 
chungsabteilung durchführen, in' deren Ergebnis erfahrene 
Untersuchungsführe^r^ur ©urchführung der Befragung einge
setzt werden, ^u^-Grund ihrer speziellen untersuchungstakti
schen Fähigkeiten und Erfahrungen in der Nutzung vielfälti
ger rechtlicher Möglichkeiten kann sich eine solche Maßnah
me positiv auf das Ergebnis der Befragung auswirken. Da in 
diesen Fällen das Ergebnis der Befragung oftmals für die er
forderlichen politisch-operativen Entscheidungen ausschlag
gebend ist, komftt dem psychologisch richtigen Vorgehen in 
der Befragung besondere Bedeutung zu.

Die Initiative für die Einbeziehung der zuständigen Untersuchungs 
abteiiung in die Vorbereitung und Durchführung von Befragungen 
mit ausschließlich politisch-operativer Zielstellung liegt in 
der Regel bei der zuständigen operativen Diensteinheit. Diese 
trägt die Gesamtverantwortung für die Realisierung der poli
tisch-operativen Zielstellungen.


